
 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Federführendes Amt Nr. 
Amt für Umweltschutz 180/2009 

 
 
Betreff: 
 
Haushaltsplanberatungen 2010 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 
Bauausschuss 01.12.2009 
Berichterstattung: Herr KBD Rehers   

 
Finanzausschuss 07.12.2009 
Berichterstattung: Herr Ltd.KBD Gnerlich   

 
Kreisausschuss 11.12.2009 
Berichterstattung: Herr Ltd.KBD Gnerlich   

 
Kreistag 18.12.2009 
Berichterstattung: Herr Ltd.KBD Gnerlich   

 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2010 
und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2009 – 2013 wird, soweit eine Zuständigkeit 
des Bauausschusses gegeben ist, zu gestimmt. 
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Erläuterungen: Haushaltsplanentwurf 2010 
Erläuterung für Bauausschusssitzung am 01.12.2009 
 
 
In den Zuständigkeitsbereich des Bauausschusses fällt die Beratung folgender 
Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte 
 
 
Produktbereich/Produktgruppe/Produkte   Seite    Amt 
 
01 Innere Verwaltung 
0107 Immobilienmanagement 
Investitionen (Anbau Berufskolleg Warendorf-Konjunkturpaket II)   51, 52   20 
 
010710 Immobiliemanagement      53, 54   20 
Ziff.13 
Fassadensanierung Berufskolleg Beckum    V 15    20 
Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II 
 
09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
0902 Geoinformationen      260, 261   62 
Investitionen        262,    62 
090210 Vermessung/Erhebung Geobasisdaten    263, 264   62 
090220 Führung von Geobasisdaten    265, 266   62 
090230 Geoinformationsdienste     267, 268   62 
090240 Grundstückswerte/-neuordnung    269, 270   62 
 
 
10 Bauen und Wohnen      
1001 Bau- und Grundstücksordnung     273, 274   63 
100110 Genehmigungsverfahren     275, 276   63 
100115 Immissionsschutz      277, 278   63 
100120 Bauüberwachung und –überprüfung   279, 280   63 
100130 Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit  281, 282   63 
100140 Rechtsmittelverfahren UBAB    283, 284   63 
100150 Baurechtliche Beteiligungen    285, 286   63 
100160 Obere Bauaufsichtsbehörde und  

   Denkmalbehörde      287, 288   63 
 
 
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
1201 Straßenbau und –unterhaltung    305, 306   66 
Investitionen        307, 308, 309, 310, 311 66 
120110 Straßenbau und –unterhaltung    312, 313, 314,  66 
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Änderungen (Anlage 1): 
 
S. 308 Nr. 08.66.000 -Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenhorst 
Zur besseren Abwicklung und Übersicht wurden die Bauabschnitte getrennt aufgeführt. 
Mit dem Bau des III. Abschnittes soll im nächsten Jahr begonnen werden. Eine 
Mittelbewilligung wurde vom Land in Aussicht gestellt. 
 
S. 308 Nr. 08.66.001  - Ausbau K13 Oelde-Marburg- 
Die Maßnahme soll in den Jahren 2012 und 2013 durchgeführt werden. 
 
S. 308 Nr. 09.66.003  -K 23 Radweg BÜ Neubeckum- 
Mit der Maßnahme soll ab 2013 begonnen werden. 
 
S. 308 Nr. 10.66.000  –Neubau Radweg K 18 Milte-Sassenberg- 
Die Maßnahme wird im nächsten Jahr durchgeführt. Durch die Änderung der 
Förderrichtlinien werden Radwegemaßnahmen durch das GVFG-Programm zukünftig mit 
70 % gefördert (bisher 60%), Dadurch ergibt sich bei dieser Maßnahme eine 
Mehreinnahme in Höhe von 62.000,00 €. 
 
S. 309 Nr. 10.66.002 K 21/7 -Werseradweg Ahlen-Drensteinfurt I.BA- 
S. 309 Nr. 10.66.003 K 21/7  -Werseradweg Ahlen-Drensteinfurt II.BA- 
Der Bau dieses Radweges kann kurzfristig nicht durchgeführt werden. 
 
S. 309 12.66.001  -K 1 Radweg Enniger-Buddenbaum- 
Die Mittel für die Schwarzdecke sind für 2012 in Aussicht gestellt. Durch die Änderung 
der Förderrichtlinien werden Radwegemaßnahmen durch das GVFG-Programm 
zukünftig mit 70 % gefördert (bisher 60%), Dadurch ergibt sich bei dieser Maßnahme 
eine Mehreinnahme in Höhe von 57.400,00 €. 
 
 
S. 309 12.66.002  -K 2 Radweg Beelen-Ostenfelde- 
Die Schwarzdecke soll im nächsten Jahr aufgebracht werden. Hierfür ist eine 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2011 in Höhe von 300.000 € 
vorgesehen. Die Bewilligung der Landesmittel wurde in Aussicht gestellt. Durch die 
Änderung der Förderrichtlinien werden Radwegemaßnahmen durch das GVFG-
Programm zukünftig mit 70 % gefördert (bisher 60%), Dadurch ergibt sich bei dieser 
Maßnahme eine Mehreinnahme in Höhe von 61.900,00 €. 
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1.   
 Amtsleitung  
 
 
 
2.   
 Dezernent  
 
 
 
3.   
 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 

Auswirkungen) 
 

 
 
 
4.   
 Landrat  
 
 
  
 


